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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Im Kanton Bern hiess die Stimmbevölkerung im November mit überraschenden 55,8%
Ja-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 50% eine Verfassungsinitiative „Keine
Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern“ der Jungen SVP gut.
Kriminelle, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne Aufenthaltsbewilligung sollten
künftig nicht mehr eingebürgert werden. Ob die Initiative wirklich die postulierte
Verschärfung bringt, war bereits im Abstimmungskampf umstritten. Da nur die SVP die
Vorlage unterstützte und alle anderen Parteien sich in einem Gegenkomitee
zusammenschlossen, war die Annahme der Initiative überraschend. Bei der Umsetzung
der Initiative wird zu prüfen sein, inwiefern die Forderung mit dem
verfassungsrechtlich verankerten Diskriminierungsverbot zu vereinbaren ist. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.11.2013
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

Le parlement a délibéré de la suppression des articles confessionnels d'exception
proposée fin 1971 par le Conseil fédéral. Le Conseil des. Etats a approuvé sans
opposition et sans contre-proposition la radiation pure et simple des deux articles 51
et 52 et a consenti à ce que, pour la votation populaire, l'on ramène la révision à une
seule et unique question. Le débat fut plus mouvementé au Conseil national, mais le
résultat fut identique. Seuls quatre représentants des nouveaux groupements de droite
s'opposèrent à l'entrée en matière. D'autres propositions furent justifiées par le désir
de faciliter l'assentiment populaire: les représentants de l'UDC notamment essayèrent
de calmer l'appréhension à l'égard de l'activité future des jésuites en proposant des
dispositions aptes à protéger la paix confessionnelle ; de leur côté, grâce à la
suppression des limitations qui d'ailleurs touchent aussi d'autres confessions
(obligation d'une autorisation pour l'érection de nouveaux évêchés, non-éligibilité des
ecclésiastiques au Conseil national), les députés socialistes ont voulu donner un aspect
plus neutre au projet. Pour finir, une votation séparée sur l'un et l'autre article parut
propre à dissiper l'idée d'une manipulation. Toutefois, lorsque les groupes démo-
chrétien, radical et indépendant eurent décidé de se borner à la radiation des articles
51 et 52, toutes les adjonctions au projet furent écartées. Et l'on ne trouva pas non plus
de majorité pour le double vote. Mais le Conseil national adopta trois motions
proposées par sa commission; elles chargeaient le Conseil fédéral de faire des
propositions sur la suppression des dispositions d'exception qui ne tombaient pas sous
le coup de la révision (clause concernant les évêchés, éligibilité des ecclésiastiques)
ainsi que sur la promulgation d'un article relatif à la protection des animaux, qui
modifierait l'interdiction de l'abattage rituel. Le Conseil des Etats approuva ces
propositions en décembre, dans la mesure od elles n'avaient pas déjà trouvé de
solution dans le message publié en novembre au sujet d'un nouvel article 25 bis. Celui-
ci devait faire de la protection des animaux une affaire de la Confédération; jusqu'à
l'entrée en vigueur de la législation d'exécution, une disposition transitoire de la
Constitution fédérale maintiendrait l'interdiction de l'abattage rituel. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1972
PETER GILG

Das seit anfang 1995 geltende Antirassismusgesetz führt nach Ansicht eines Teils der
bürgerlichen Nationalräte bei den Gerichten zu Auslegungsschwierigkeiten und
bewirke damit nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern bedrohe auch das Recht auf freie
Meinungsäusserung. Eine von 17 Freisinnigen und 23 SVP-Politikern mitunterzeichnete
Motion von Nationalrat Gusset (fp, TG) forderte deshalb eine Teilrevision. Der Vorstoss
verlangt, dass die Bestimmungen namentlich bezüglich «Propagandaaktionen» präziser
gefasst werden und die Vorsätzlichkeit stärker gewichtet wird. Der Bundesrat empfahl,
die im Berichtsjahr noch nicht behandelte Motion abzulehnen. 3

MOTION
DATUM: 17.09.1997
HANS HIRTER
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Der Nationalrat lehnte eine von der SVP und der FP unterstützte Motion Gusset (fp, TG)
für eine Revision des Rassismusartikels im Strafgesetzbuch mit 96 zu 42 Stimmen ab.
Gusset hatte dabei namentlich ein präzisere Fassung von einzelnen Bestimmungen wie
etwa «Propagandaaktionen» verlangt, da sowohl in der Bevölkerung als auch bei den
Gerichten Unklarheit bestehe, welche Äusserungen in welchen Formen nun strafbar
seien und welche nicht. Der Bundesrat teilte zwar die Meinung, dass der
Rassismusartikel Auslegungsprobleme biete, dies sei jedoch bei neuen gesetzlichen
Bestimmungen oft der Fall. Er beantragte, da ihm keine besser geeigneten
Formulierungen bekannt seien, erfolgreich die Ablehnung der Motion. 4

MOTION
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Der Nationalrat genehmigte in der Dezembersession diese Uno-Übereinkunft
einstimmig und hiess auch die entsprechende Strafgesetzrevision gut. Zu diskutieren
gab einzig ein Antrag der SVP-Fraktion. Um die Durchführung von Friedenskonferenzen
in der Schweiz nicht zu gefährden, wollte sie den Vorbehalt einfügen, dass
mutmassliche Täter, welche an einer derartigen Veranstaltung teilnehmen, nicht
verfolgt werden müssen. Mit dem Argument, dass die Schweiz in solchen Fällen vom
zuständigen Uno-Tribunal von der Verpflichtung zur Strafverfolgung entbunden werden
könnte, lehnte die Ratsmehrheit den SVP-Antrag ab. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.1999
HANS HIRTER

Die schweizerisch-türkischen Beziehungen waren im Berichtsjahr getrübt, nachdem in
der Schweiz Türkische Staatsbürger wegen Leugnung des Völkermordes an den
Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts verurteilt wurden. Grosses Aufsehen erregte in
diesem Zusammenhang EJPD-Vorsteher Blocher, als er sich auf einer Pressekonferenz
in Ankara (Türkei) über die Antirassismus-Strafnorm beklagte und ohne Absprache mit
seinen Regierungskollegen eine Revision in Aussicht stellte. Im Zentrum von Blochers
Kritik stand die Strafbarkeit der Leugnung von Völkermord und die damit verbundene
Problematik, wer darüber entscheidet, welche historischen Ereignisse als Völkermord
zu taxieren sind. Eine vom EJPD geschaffene und mit externen Spezialisten ergänzte
Arbeitsgruppe zur Überprüfung der umstrittenen Gesetzesbestimmungen nahm noch
vor Jahresende ihre Tätigkeit auf. Die SVP, die sich in der Volksabstimmung von 1994
noch hinter die Anti-Rassismus-Strafnorm gestellt hatte, bekräftigte an einer
Medienkonferenz im November ihre Forderung nach deren Abschaffung. Ihre im
Vorjahr eingereichte diesbezügliche Motion hat das Parlament noch nicht behandelt;
der Bundesrat hatte die Ablehnung beantragt. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.2006
HANS HIRTER

Auch der Bundesrat beschäftigte sich mit dem Recht von Menschen mit Behinderungen
und präsentierte dem Parlament eine Botschaft zur Ratifizierung des UNO-
Übereinkommens, welches jede Diskriminierung von Behinderten verbietet. Die
Ratifizierung war in der Vernehmlassung mit Ausnahme der FDP und SVP begrüsst
worden. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2012
NADJA ACKERMANN

Das Vermummungsverbot war auch auf kantonaler Ebene ein Thema. Im Kanton Basel-
Stadt wurde eine von der Jungen SVP lancierte Initiative für ein kantonales
Vermummungsverbot vom Parlament für ungültig erklärt. Die Initiative wollte im
Übertretungsstrafrecht einen neuen Paragraphen verankern, nach dem das Verdecken
des Gesichtes ausserhalb bewilligungspflichtiger Versammlungen, Demonstrationen
und Menschenansammlungen bestraft werden sollte.
Mehr Erfolg hatte das Vermummungsverbot im Kanton Tessin. Am 23. September wurde
eine von Giorgio Ghiringhelli lancierte Volksinitiative, die nach dem Vorbild Frankreichs
und Belgiens die Vermummung im öffentlichen Raum verbieten wollte, von 65,4% der
Stimmbürger gutgeheissen. Die avisierte Zielgruppe waren Burka- und
Niqabträgerinnen, obwohl diese im Südkanton kaum anzutreffen sind. Ghiringhelli ging
es denn auch bewusst um die Prävention. Ob die neue Verfassungsbestimmung zur
Anwendung kommen wird, hängt von der ausstehenden Gewährleistung der
Kantonsverfassung durch die Bundesversammlung ab (vgl. Kapitel 1d). 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN
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Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die SVP-Fraktion, dass Arzneimittel für
Zwangsausschaffungen zugelassen werden. Als Ultima Ratio soll der Einsatz von
Beruhigungsmitteln zur Durchsetzung von Zwangsausschaffungen ausdrücklich
gesetzlich erlaubt werden, um das „akute Vollzugsproblem“ zu lösen und die
bestehende Rechtsunsicherheit in diesem Gebiet aufzuheben. Der Nationalrat folgte
allerdings der Mehrheit seiner SPK und gab der Initiative keine Folge, da erstens keine
rechtliche Grauzone zu erkennen sei und eine solche Erlaubnis zweitens
internationalem Recht, insbesondere der Achtung der Menschenwürde,
entgegenstehe. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2013
KARIN FRICK

Sowohl die Gewährleistung der neuen Tessiner Kantonsverfassung, wodurch das
Gesichtsverhüllungsverbot von Bundesrat und Parlament als bundesrechtskonform
akzeptiert wurde, als auch das Urteil des EGMR vom Juli 2014, welches das Burkaverbot
in Frankreich offiziell als EMRK-konform einstufte, verhalfen der Burka-Kontroverse in
der Schweiz zu Aufwind. Anfang 2015 kündigte das Egerkinger Komitee um den
Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, das seinerzeit die Minarett-Initiative aus
der Taufe gehoben hatte, denn auch an, auf nationaler Ebene eine Initiative für ein
Verhüllungsverbot nach Tessiner Vorbild einzureichen, und zwar parallel zu Wobmanns
parlamentarischer Initiative mit dem gleichen Anliegen. Obwohl die SPK-NR das
Anliegen im April 2015 mit knapper Mehrheit unterstützt hatte, glaubte der Initiant nicht
an den Erfolg über den parlamentarischen Weg. Deshalb und nicht zuletzt auch aus
wahltaktischen Gründen – im Hinblick auf die bevorstehenden eidgenössischen Wahlen
im Oktober 2015 erhoffte sich die SVP einen positiven Effekt von der Initiative, wie der
Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freysinger unumwunden zugab – trat das Egerkinger
Komitee am 29. September 2015 vor die Medien, um die endgültige Lancierung der
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» bekanntzumachen. Der Initiativtext sei bei
der Bundeskanzlei eingereicht worden und so bald als möglich wolle man mit der
Unterschriftensammlung beginnen, liess das Komitee, dem neben Walter Wobmann
weitere SVP-Exponentinnen und -Exponenten sowie Mitglieder der EDU, der Lega und
der Schweizer Demokraten angehörten, in der Presse verlauten. Inhalt des
Initiativtextes war erstens das Verbot, sein Gesicht im öffentlichen Raum oder an
öffentlich zugänglichen Orten (ausgenommen Sakralstätten) zu verhüllen oder zu
verbergen, sowie zweitens das Verbot, eine Person zu zwingen, ihr Gesicht aufgrund
ihres Geschlechts zu verhüllen. Ausnahmen sollten aus gesundheitlichen,
sicherheitsrelevanten und klimatischen Gründen sowie aus Gründen des einheimischen
Brauchtums gestattet sein, um etwa Mundschutzmasken für Pflegepersonal,
Motorradhelme, Kälteschutz beim Wintersport oder Fasnachtsmasken nicht unter
Strafe zu stellen. In den Augen der Gegnerinnen und Gegner sollte die Initiative ein
Problem lösen, das gar nicht existiere, sei doch die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz
einer Burkaträgerin zu begegnen «nicht viel höher als auf dem Mars», wie «La Liberté»
karikierend schrieb.
Die Alarmglocken schrillen liess die Initiative unterdessen in der Tourismusbranche, die
sich – unter der Frankenstärke und Buchungsrückgängen aus dem Euroraum ächzend –
gerade an der steigenden Anzahl zahlungskräftiger Gäste aus den Golfstaaten erfreute.
Verböte die Schweiz die Burka, so die Befürchtung, würde diese Klientel zukünftig auf
Reisen in die Schweiz verzichten und auch sonst könnte die Schweiz als bisher als offen
und tolerant wahrgenommene Destination einen beträchtlichen Imageschaden erleiden
und auch andere Touristen abschrecken. Eine prompte Reaktion auf das neuste Projekt
des Egerkinger Komitees kam auch aus der Gemeinde Egerkingen (SO): Per
Communiqué distanzierte sich der Gemeinderat in aller Form vom Egerkinger Komitee,
das sich im Namen auf seinen Gründungsort beruft, und dessen «ideologisch
verbrämter Gesinnung», wie der Tages-Anzeiger berichtete, und forderte das Komitee
auf, den Namen Egerkingen nicht mehr zu verwenden.
Die Debatte um das Verhüllungsverbot loderte im Nachgang der Terroranschläge von
Paris Mitte November 2015 noch einmal heiss auf. Während Kritiker des Burkaverbots
befürchteten, durch die Einführung eines solchen könnte die Schweiz vermehrt in den
Fokus von Dschihadisten rücken und in der Folge auch Ziel von zukünftigen Attentaten
sein, zeigten sich die Initianten in den Medien wenig beeindruckt von den jüngsten
Geschehnissen. Selbst durch Drohungen von Fundamentalisten wollten sie sich nicht
einschüchtern lassen, denn nach den Anschlägen in Paris sei die Initiative «aktueller
denn je»; es gehe letztlich darum, «unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu
schützen», so Wobmann gegenüber der «Schweiz am Sonntag».
Wie man das Burkaverbot schon vor dem offiziellen Inkrafttreten wirkungslos machen
könnte, zeigte sich derweil im Kanton Tessin, dessen Regelung Pate für das nationale
Verbot gestanden hatte: Der französisch-algerische Unternehmer Rachid Nekkaz
kündigte im Dezember in Locarno (TI) medienwirksam an, alle Bussen für Burka- oder

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.2015
KARIN FRICK
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Nikabträgerinnen im Tessin – ungeachtet deren Höhe – zu übernehmen. 10

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK

Frischen Wind in die gesellschaftliche Debatte ums nationale Verhüllungsverbot
brachte die grossmehrheitliche Zustimmung des St. Galler Stimmvolks zu einem
Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene im September 2018. Damit war St. Gallen nach
dem Tessin der zweite Kanton, in dem die Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit
verboten wurde. Der Präsident des Initiativkomitees der nationalen Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot», der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, deutete
die St. Galler Entscheidung als ein positives Zeichen für die bevorstehende Abstimmung
über das schweizweite Verhüllungsverbot. Bundespräsident Berset gab demgegenüber
in der Presse zu Protokoll, man nehme das Resultat auf Kantonsebene zur Kenntnis,
aber auf nationaler Ebene sei die Debatte eine andere – dies wohl, weil die St. Galler
Bestimmung die Gesichtsverhüllung nur dann verbietet, wenn von ihr eine Gefährdung
für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Im Zuge der gleichzeitig laufenden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot, das vom Bundesrat als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative aus der Taufe gehoben worden war, taten im Herbst 2018 zahlreiche
Akteure ihre Ansichten zur Burkafrage in den Medien kund. Unter den Parteien lehnten
neben der SVP – ihres Erachtens nehme der bundesrätliche Gegenvorschlag das
Anliegen der Initiative nicht ernst – auch die Grünen den indirekten Gegenvorschlag ab.
Sie betrachteten den Gegenvorschlag als unverhältnismässig und unnütz, da Nötigung
ohnehin bereits verboten sei und der Gegenvorschlag genauso wenig zu den Rechten
und zur Gleichberechtigung muslimischer Frauen beitrage wie die Initiative; letztlich

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.02.2019
KARIN FRICK
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schürten beide Vorurteile gegen die muslimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite
begrüsste die GLP den Vorschlag des Bundesrates vorbehaltlos. Die CVP und die FDP
unterstützten beide die Stossrichtung des Bundesrates, brachten aber
entgegengesetzte Vorbehalte zum Ausdruck. Während sich die CVP eine weitergehende
Regelung im Sinne eines auf Gesetzesebene verankerten, allgemeinen
Verhüllungsverbots wünschte, lehnte die FDP ein solches auf nationaler Ebene
kategorisch ab – dies liege in der Kompetenz der Kantone – und zweifelte generell am
Gesetzgebungsbedarf in dieser Frage, da es sich bei der Burka in der Schweiz um eine
marginale Erscheinung handle. Für gut befand die FDP jedoch die klaren Regeln zum
Behördenkontakt. Dieser Teil des bundesrätlichen Vorschlags war – neben der
Feststellung, es sei richtig, der Initiative überhaupt mit einem indirekten
Gegenvorschlag entgegenzutreten – auch der einzige Punkt, den die SP mehr oder
weniger einhellig unterstützte. In allem, was darüber hinausging, zeigten sich die
Sozialdemokraten gespalten. Der Waadtländer Nationalrat Pierre-Yves Maillard, der sich
schon zuvor als Burka-Gegner zu erkennen gegeben hatte, fand in seiner Partei rund 40
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ein Verbot der Burka in der Schweiz
befürworteten, wenn auch nicht in der Bundesverfassung, sondern auf Gesetzesstufe.
Sein Lausanner Parteikollege Benoît Gaillard bezeichnete die Burka als eine religiöse
Praxis, die der Gleichstellung von Mann und Frau, den Menschenrechten und den
Fundamenten der Demokratie zuwiderlaufe. Man dürfe nicht ein Jahrhundert des
Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter der Toleranz gegenüber einer
religiösen Minderheit opfern, denn der Gesichtsschleier beraube die Frauen ihrer
öffentlichen Existenz, was nicht mit der Schweizer Bürgerschaft vereinbar sei. Der
bundesrätliche Gegenvorschlag tauge demnach gemäss Maillard nicht, um den Erfolg
der Initiative zu verhindern. Ebenfalls für ein Burkaverbot auf Gesetzesstufe sprach sich
die Waadtländer Ständerätin Géraldine Savary aus; sie sah den Vorschlag des
Bundesrates als geeigneten Ausgangspunkt für die entsprechende parlamentarische
Debatte. Mit einer rein parlamentarischen Lösung, hoffte sie, könnte die Abstimmung
über die Volksinitiative verhindert und der Abstimmungskampf vermieden werden, der
die muslimische Bevölkerung stigmatisieren und die Frauen «als Geiseln nehmen»
werde, wie sie der «Tribune de Genève» erklärte. Eine andere Ansicht vertrat hingegen
beispielsweise der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, der den Gegenvorschlag
genügend überzeugend fand, um den zögernden Teil der Wählerschaft zu gewinnen. Er
erlaube die Bestrafung von Nötigung und lasse gleichzeitig den Frauen, die sich aus
freien Stücken verschleiern wollten, die Wahl; allen unsere Vorstellung von Gleichheit
aufzuzwingen wäre hingegen Ausdruck eines «kolonialen Feminismus», wie Sommaruga
von «Le Temps» zitiert wurde.
Von den insgesamt 69 eingegangenen Stellungnahmen qualifizierte der Ergebnisbericht
zur Vernehmlassung rund zwei Drittel, mehrheitlich mit Vorbehalten, als befürwortend
und ein Drittel als ablehnend. Neben der SVP, den Grünen, der EVP, der EDU, dem
Egerkinger Komitee, der EKR, dem SGB und vier weiteren Organisationen lehnten
sowohl die KKJPD als auch sieben Kantone den bundesrätlichen Gegenvorschlag ab.
Ihrer Ansicht nach sollten die Kantone selbst über die Frage des Verhüllungsverbots
entscheiden können beziehungsweise bringe der Vorschlag des Bundesrates keinen
Mehrwert gegenüber dem geltenden Recht. Demgegenüber unterstützten die übrigen
Parteien der Bundesversammlung, 18 Kantone, verschiedene Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen sowie u.a. die EKF, die SKG, der schweizerische
Tourismusverband und Hotelleriesuisse den Gegenvorschlag, wobei einige von ihnen
erklärten, dass dieser sogar noch weiter gehen dürfte. Positiv hervorgehoben wurde
von verschiedenen Teilnehmenden, dass der Gegenvorschlag die Autonomie der
Kantone wahre und so auch Rücksicht auf die Tourismusdestinationen nehme, dass er
Probleme gezielt dort löse, wo sie aufträten, und dass er klare und einfach anwendbare
Regeln enthalte. Der Bezug zur Initiative wurde unterschiedlich beurteilt. Während
einige die Ansicht vertraten, der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf
und beseitige deren unangemessene Punkte, sahen andere keine Vergleichbarkeit mit
der Initiative. Passend zum Tenor der Vernehmlassungsergebnisse resümierte der
Tages-Anzeiger, der Vorschlag des Bundesrates sei «umstritten, aber nicht
chancenlos». 12

Gleichzeitig mit der Verabschiedung der Botschaft zur Schaffung einer nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) durch den Bundesrat Mitte Dezember 2019
veröffentlichte das EDA die Vernehmlassungsergebnisse zum entsprechenden
Vorentwurf. Alles in allem war das Vorhaben des Bundesrates bei den
stellungnehmenden Kantonen, Parteien und Organisationen auf ein sehr positives Echo
gestossen: 110 der insgesamt 116 Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser hatten die
Vorlage grundsätzlich befürwortet. Dahingegen hatten ihr der Kanton Schwyz, die FDP
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und die SVP sowie das Centre Patronal, der schweizerische Gewerbeverband und die
Unabhängigkeitspartei Schweiz ablehnend gegenübergestanden; sie hatten die
Errichtung einer NMRI nicht für notwendig gehalten. Nichtsdestotrotz hatten auch viele
der befürwortenden Teilnehmenden «deutlichen Anpassungsbedarf» an der Vorlage
gesehen, wie der Ergebnisbericht feststellte. Rund die Hälfte der Stellungnehmenden,
darunter zahlreiche Organisationen aus dem humanitären Bereich, hatten ausdrücklich
gefordert, dass die Schweizer NMRI die sogenannten Pariser Prinzipien der UNO
umfassend verwirklichen müsse, sodass sie von der GANHRI mit der Bestnote A
akkreditiert würde, denn alles andere würde weder dem menschenrechtlichen
Selbstverständnis der Schweiz noch ihrem Image auf dem internationalen Parkett
gerecht. Als problematisch war hierfür vor allem die vorgesehene universitäre
Trägerschaft der NMRI gesehen worden. Ein Grossteil der Teilnehmenden hatte zur
Sicherstellung der Unabhängigkeit der NMRI daher angeregt, ihr eine eigene
Rechtspersönlichkeit, beispielsweise als Stiftung oder Verein, zukommen zu lassen.
Der Bundesrat nahm letztere Kritik aus der Vernehmlassung in seiner Botschaft auf,
indem er darin die NMRI als öffentlich-rechtliche Körperschaft ausgestaltete. Die NMRI
sollte ihre Tätigkeiten im Rahmen ihres Mandats selbst bestimmen. Der Bund und die
Kantone sollten mit beratender Funktion, aber ohne Stimmrecht Einsitz nehmen und
die NMRI finanziell unterstützen – der Bund mit Finanzhilfe im Umfang von einer Million
Franken pro Jahr, die Kantone mit der Übernahme der Kosten für die Infrastruktur der
NMRI. Die ursprünglich angedachte universitäre Verankerung sollte insofern
beibehalten werden, als die NMRI an einer oder mehreren Universitäten situiert werde.
Als Aufgaben der NMRI nannte die Botschaft die Information und Dokumentation,
Forschung, Beratung, Menschenrechtsbildung, Sensibilisierung und den internationalen
Austausch zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte sowohl im
innerstaatlichen Bereich als auch in Bezug auf die innerstaatliche Umsetzung
internationaler menschenrechtlicher Verpflichtungen. Dabei werde sie aber keine
Verwaltungsaufgaben und keine Ombudsfunktion wahrnehmen, auch behandle sie
keine Einzelfälle und spreche keine verbindlichen Empfehlungen aus, präzisierte der
Bundesrat in der entsprechenden Medienmitteilung. Damit die Ablösung des
Pilotprojekts SKMR, das Ende 2020 auslaufe, nahtlos erfolgen könne, sah der Bundesrat
zudem die Verlängerung der Pilotphase um weitere zwei Jahre vor. 13

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Trotz der insgesamt positiven Signale – auch die Personalbefragung 2011 zeigte
überwiegend zufriedene Angestellte – sah das Parlament noch Verbesserungspotenzial.
So wurde eine Motion Teuscher (gp, BE) überwiesen, die den Bundesrat auffordert, am
‚Lohngleichheitsdialog‘ teilzunehmen und die Löhne des Bundespersonals auf
Geschlechterdiskriminierungen zu überprüfen. Die Motion wurde vom Bundesrat
unterstützt, obwohl bezüglich Lohngleichheit in der Verwaltung schon viel
unternommen worden sei. In beiden Räten wurde der Vorstoss seitens der SVP mit dem
Argument bekämpft, dass die Dialoge nur Kosten verursachten, eine Lohngleichheit
aber nie möglich sei. Beide Räte überwiesen jedoch das Anliegen. 14

MOTION
DATUM: 16.06.2011
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Ende 2015 wies die Interparlamentarische Union, welche die Frauenquote im
Parlament weltweit vergleicht, die Schweiz auf Rang 29 aus. Zwar zeigte der Trend zu
adäquaterer Frauenvertretung nach den Wahlen 2015 leicht nach oben; mit 32% im
National- und 15.2% im Ständerat liegt die Schweiz in puncto Frauenrepräsentation
aber noch weit hinter Ruanda (64%), Bolivien (53%) oder Kuba (49%), welche die ersten
drei Ränge einnehmen. 
Als Ursache wurde in den Medien diskutiert, dass es im Gegenteil zu früher sogar eher
schwieriger geworden sei, Frauen für politische Ämter zu motivieren. Dies habe nach
wie vor mit der grösseren Dreifachbelastung zu tun, weil Frauen neben Berufs- und
politischer Arbeit häufiger als Männer auch noch stärker durch Familienarbeit belastet
seien. Hinzu käme neben dem ruppiger gewordenen politischen Umgangston – der
Frauen eher abschrecke – aber auch eine gewisse Zufriedenheit. Weil sie als
Selbstverständlichkeit wahrgenommen werde, werde für Gleichstellung nicht mehr so
gekämpft wie früher. Diskutiert wurde in den Medien auch die unterschiedliche
Betonung der Frauenförderung in den Parteien. Im Gegensatz zur GP oder zur SP,
haben etwa die CVP und insbesondere die SVP nur wenige oder kaum Frauen in
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nationalen und kantonalen Ämtern. Interessant ist die Entwicklung bei der FDP, bei der
die Frauenvertretung in den 1990er Jahren gewachsen war, seit der Jahrtausendwende
aber stagniert. 15

Volksrechte

Während auf der einen Seite eine Debatte um die Vereinbarkeit von Initiativen und
übergeordnetem Recht geführt wurde, strebte die SVP auf der anderen Seite gleich mit
drei Vorstössen Regelungen an, mit denen sich die Vereinbarkeitsfrage gar nicht mehr
stellen würde. In einer ersten parlamentarischen Initiative forderte die SVP-Fraktion,
jüngeren Bundesgesetzen gegenüber älteren Staatsverträgen Vorrang einzuräumen.
Bei Widersprüchen zwischen Landesrecht und Völkerrecht müsste zwingend ersteres
angewendet werden. Eine zweite parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion wollte in
der Verfassung festschreiben, was ‚zwingendes Völkerrecht‘ bedeutet, aufgrund dessen
eine Initiative bei widersprechender Forderung ungültig würde (09.466). Die SVP schlug
einen solchen Katalog gleich selber vor, der ius cogens umfasste (Verbot des
Angriffskriegs, Verbot der Folter, Verbot des Völkermords und Verbot der Sklaverei) und
also wesentlich weniger weit gespannt wurde, als etwa die UNO-Menschenrechtscharta.
Beide parlamentarischen Initiativen hatten im Nationalrat keine Chance. Die grosse
Kammer überwies allerdings ein Postulat der SVP-Fraktion, das den Bundesrat
beauftragt, einen Wechsel vom Monismus zum Dualismus zu prüfen (09.3676). Bei
einem Staatsvertrag soll jeweils abgeklärt werden, inwieweit dieser und die auf ihm
basierende Rechtsprechung Vorrang gegenüber dem Landesrecht haben soll. Mit dem
Prinzip des Dualismus wird anerkannt, dass Völkerrecht und Landesrecht
unterschiedliche Rechtsordnungen darstellen. Neues Völkerrecht muss hier zuerst in
Landesrecht umgewandelt bzw. in die Normenhierarchie eines Staates eingeordnet
werden. Beim Monismus wird hingegen von einer Einheit der Rechtsordnung
ausgegangen und internationale Normen ergänzend zum Landesrecht ohne vorgängige
Umsetzung in dasselbe angewendet. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2010
MARC BÜHLMANN

Schon seit geraumer Zeit schlug sich die SVP mit dem Gedanken herum, eine Initiative
zu lancieren, mit der das Verhältnis zwischen Landesrecht und Völkerrecht definiert
werden soll. Bereits 2013 hatte Parteipräsident Toni Brunner (svp, SG) moniert, dass
sich das Bundesgericht immer stärker von internationaler Rechtsprechung beeinflussen
lasse. Ein Positionspapier, in dem die schleichende Entmündigung des Schweizer Volkes
kritisiert worden war, hatte in der Folge parteiintern als Grundlage für die Ausarbeitung
einer Volksinitiative gedient, die Mitte August 2014 mit einer Medienkonferenz
angekündigt und deren Lancierung Ende Oktober 2014 an der Delegiertenversammlung
beschlossen worden war. Hans-Ueli Vogt (ZH, svp), Kantonsrat aus Zürich und Vater des
Initiativtextes, bemängelte insbesondere, dass das Völkerrecht die Umsetzung
angenommener Volksinitiativen erschwere. 
Zu Beginn des Wahljahres, am 10. März 2015, wurde die Unterschriftensammlung für die
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
schliesslich mit viel Aufhebens gestartet: Mit Hilfe eines SVP-«Extrablatts», das eine
Auflage von rund 4.2 Mio. Exemplaren hatte, wurde das Begehren von der Volkspartei
lanciert.
Die Regelung des Verhältnisses zwischen Völker- und Landesrecht war zwar auch im
Parlament aufgrund einiger Vorstösse diskutiert worden, mit ihrer Idee, das
Landesrecht über das Völkerrecht zu stellen und im Falle eines Normenkonflikts
internationale Verträge neu zu verhandeln oder zu kündigen und damit notfalls gar die
Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention in Kauf nehmen zu wollen,
stand die SVP in der Parteienlandschaft allerdings ziemlich alleine auf weiter Flur. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.03.2015
MARC BÜHLMANN

Am 12. August 2016 reichte die SVP die nötige Anzahl Unterschriften für ihre
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
bei der Bundeskanzlei ein – diese beglaubigte ein paar Wochen später 116'428
Unterschriften – und nutzte die Übergabe der Unterschriftenbogen zugleich für einen
erneuten Medienauftritt. Weil das Parlament, die Regierung, die Verwaltung und die
Justiz «in unheimlichem Zusammenspiel» (zitiert aus der NZZ) das Volk als obersten
Gesetzgeber entmachte, müsse die direkte Demokratie gestärkt werden. Die Umsetzung
von Initiativen – die SVP verwies auf ihre eigene Ausschaffungsinitiative, auf die
Masseneinwanderungsinitiative und die Verwahrungsinitiative – werde mit Verweis auf
internationales Recht immer häufiger verhindert, obwohl Volk und Stände den
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Begehren zugestimmt hätten, so die Initianten. Der direkten Demokratie werde also nur
wieder Gehör verschafft, wenn im Falle eines Widerspruchs zwischen Bundesverfassung
und völkerrechtlichen Bestimmungen Erstere den Vorrang erhalte, indem Letztere
entweder angepasst oder gekündigt würden. Massgeblich sollten zudem nur noch jene
völkerrechtlichen Verträge sein, die direktdemokratisch legitimiert, also dem
fakultativen Referendum unterstanden hätten. 

Gegen das Volksbegehren hatte sich schon früh Widerstand geregt. Bereits im Juni 2016
hatte die Organisation «Schutzfaktor M» zu einer Medienveranstaltung eingeladen, an
der vor der Selbstbestimmungsinitiative gewarnt worden war. Die Möglichkeit,
Staatsverträge durch Volksinitiativen ausser Kraft zu setzen, komme einer
Verabsolutierung der Demokratie gleich, was gefährlich sei, gab etwa Heinrich Koller,
der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Justiz, zu Protokoll. Alt-Bundesrichter
Niccolò Raselli (sp) warnte vor einer «Anti-Menschenrechts-Initiative», da die Gefahr
einer Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention bestehe. Hans-Ueli Vogt
(svp, ZH) – der mittlerweile in den Nationalrat gewählte Kopf hinter der Initiative –
wehrte sich gegen den Vorwurf, dass die SVP gegen die Menschenrechte sei; sie stosse
sich lediglich an den immer häufiger auftretenden Eingriffen des
Menschenrechtsgerichtshofes in Strassburg in das Schweizer Recht. 18

Anfang Juli 2017 legte der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative «Schweizer Recht
statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» vor. Die Regierung empfahl das
Begehren ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Als Hauptargumente führte sie die
Gefahr negativer aussenpolitischer sowie aussenwirtschaftlicher Auswirkungen an. Sich
über bestehende internationale Verträge hinwegzusetzen, entspreche nicht der
Rechtskultur der Schweiz und untergrabe die Rechts- und Planungssicherheit. Zudem
weise die Volksinitiative innere Widersprüche auf. Es sei bereits heute klar, dass die
Bundesverfassung oberste Rechtsquelle ist. Der Gegensatz zwischen Landesrecht und
Völkerrecht sei konstruiert: «Völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen, bedeutet
keine Einschränkung, sondern Ausübung der nationalen Souveränität». Zwar gäbe es
gemäss dem Bundesrat durchaus Spannungen zwischen Völker- und Landesrecht,
insbesondere bei der Umsetzung von völkerrechtswidrigen Volksinitiativen, diese seien
aber eher als Chance anzusehen, weil pragmatische und breit abgestützte
Lösungsfindungen möglich seien, was mit der von der Initiative vorgeschlagenen starren
Hierarchie hingegen verbaut würde. Die «in der Selbstbestimmungsinitiative enthaltene
Ermächtigung zum Vertragsbruch» hätte nachteilige Auswirkungen für Wirtschaft und
Aussenpolitik. Gerade der Kleinstaat Schweiz sei angewiesen auf völkerrechtliche
Verträge, um nicht dem Recht des Stärkeren ausgeliefert zu sein. Nur wenn man sich
selber an Verträge halte, könne man auch Zuverlässigkeit von anderen Vertragspartnern
erwarten. Anstelle der versprochenen Klärung des Verhältnisses von Landesrecht und
Völkerrecht würde man sich bei einer Annahme eher eine Erschwerung aufhalsen.
Zudem würde die direkte Demokratie bei wichtigen Fragen damit nicht gestärkt,
sondern geschwächt, weil man letztlich den Gerichten die Deutungshoheit überlassen
müsste.
Vor der Presse wandte sich Justizministerin Simonetta Sommaruga mit deutlichen
Worten gegen die Initiative. Sie warf den Initianten laut der Tribune de Genève vor, im
Text vor allem hinsichtlich der Anwendung – wann genau herrscht ein Konflikt zwischen
Landes- und Völkerrecht und wer entscheidet, ob ein Vertrag allenfalls gekündigt
werden müsste – willentlich unpräzise geblieben zu sein, um die Verantwortung nicht
übernehmen zu müssen («Les initiants sont restés volontairement flous pour ne pas
assumer leurs responsabilités»). Während die SVP sich ob dem Entscheid des
Bundesrates erbost zeigte, – Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) gab seine Enttäuschung zu
Protokoll, dass der Bundesrat nicht einsehen wolle, dass das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht problematisch sei und deshalb eine Lösung gefunden
werden müsse – begrüssten Parteien, Wirtschaftsverbände und verschiedene
Interessenorganisationen den Entscheid. 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.07.2017
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Ständerat die Volksinitiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)». Die Debatte wurde vom
Schweizer Fernsehen direkt übertragen. Robert Cramer (gp, GE), Sprecher der RK-SR,
erörterte zunächst die ablehnende Position der Kommission, die sich unter anderem
auch auf die Anhörung verschiedener Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren
stütze, welche einhellig der Meinung seien, dass die Initiative mehr Probleme
verursache, als sie löst. Die momentane Situation lasse den obersten Gerichten den
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nötigen Spielraum für eine Abwägung zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Es sei in
den Augen der Experten nicht angebracht, die beiden Normen gegeneinander
auszuspielen, da internationales Recht, das in der Schweiz angewendet werde, genauso
legitim und demokratisch abgestützt sei wie das Landesrecht selbst. Cramer erklärte,
dass die Kommission auch verschiedene Akteure aus der Wirtschaft angehört habe,
wobei die Stellungnahmen auch hier einhellig gegen die Initiative ausgefallen seien. Die
Kommission sei auch deshalb mit 12 zu 1 Stimmen zum Schluss gekommen, dem Rat die
Ablehnung der Initiative zu empfehlen. Allerdings gebe es zwei Minderheitenanträge:
Zum einen lege Andrea Caroni (fdp, AR) – unterstützt von vier Kommissionsmitgliedern
– einen Gegenvorschlag vor, zum anderen empfehle Thomas Minder (parteilos, SH) die
Initiative zur Annahme.

Andrea Caroni betonte in seinem Votum für seinen Gegenvorschlag, dass die Schweizer
Rechtsordnung bei Konfliktfragen unterschiedlicher Normstufen sehr klar sei, mit
Ausnahme eben des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Dort herrsche
«Improvisation» oder «Durchwursteln» vor, wobei in der Regel die Bundesgerichte
«mit der Wurst betraut» seien. Dies sei aber «institutionell falsch» und es brauche
deshalb eine klare Regelung. Eine solche müsse im Normalfall – hier wich der
Gegenvorschlag deutlich von der Initiative ab – dem Völkerrecht den Vorrang geben, da
man hier im Sinne von «Pacta sunt servanda» gegebene Versprechen einzuhalten habe.
In begründeten Ausnahmefällen solle allerdings die Möglichkeit bestehen, durch
ausdrücklichen und expliziten Beschluss durch den Verfassungs- oder Gesetzgeber vom
Vorrang des Völkerrechts abzuweichen. Caroni exemplifizierte seine Idee an der
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die ja nicht explizit eine Änderung von
Völkerrecht vorgesehen habe. Wäre sein Vorschlag damals schon umgesetzt gewesen,
dann hätte in der Initiative entweder explizit erwähnt werden müssen, dass ein
internationaler Vertrag – konkret das Personenfreizügigkeitsabkommen – gekündigt
werden solle, oder die Nichterwähnung hätte bedeutet, dass die Initianten das
Völkerrecht implizit akzeptierten und bei der Umsetzung darauf Rücksicht genommen
werden müsse. Caroni führte weiter aus, dass er seinen Vorschlag nicht aus taktischen
Überlegungen einreiche, weil er Angst vor einer Annahme der Initiative an der Urne
habe. Es gehe ihm vielmehr um das inhaltliche Anliegen, das er mit den Initianten teile:
Die konkrete Regelung des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Allerdings
schlug er selber vor, auf den Gegenvorschlag zu verzichten – und diesen vorerst zu
schubladisieren –, wenn die Initianten ihr Begehren nicht zu dessen Gunsten
zurückziehen würden. Die Materie sei für sich genommen schon komplex genug. Wenn
gleich zwei Vorlagen an die Urne kämen, sei dies dem Verständnis des Themas wohl
eher abträglich.   

Thomas Minder zählte in der Verteidigung seines Minderheitenantrags zur Annahme der
Volksinitiative eine Reihe von aktuellen Vorstössen auf, in denen das Parlament
Beschlüsse fasse, die im Widerspruch zu bestehendem internationalen Recht stünden:
So verstosse etwa die Motion Grin (svp, VD), welche die Ausklammerung von Palmöl
beim Freihandelsabkommen mit Malaysia verlange und soeben vom Nationalrat
angenommen worden sei, gegen EFTA-Recht. Ebenso stünde eine Annahme der Fair-
Food-Initiative im Widerspruch zu zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen. Es gebe
aber auch andere Beispiele, wo Vertragspartner der Schweiz Verträge nicht gänzlich
einhielten. So habe etwa die EU bei Horizon 2020 oder Erasmus plus völkerrechtliche
Verpflichtungen verletzt. Niemand habe damals nach einer Kündigung der Bilateralen
Verträge gerufen, sondern man habe die Kröte geschluckt. Bei den über 5'000
völkerrechtlichen Verträgen, welche die Schweiz abgeschlossen habe – in ihrem
Schlussvotum sprach Bundesrätin Simonetta Sommaruga von rund 4'000 Verträgen –
bestünden zahlreiche potenzielle Normenkonflikte. Und hier setze die Initiative an,
indem sie klar festlege, dass bei Normenkonflikten die Verfassung vorzugehen habe. 

In der Folge äusserten sich 17 Ständerätinnen und -räte zur Vorlage, wobei sich die
Argumente mehr oder weniger wiederholten: Die Initiative sei konfus und
widersprüchlich; der SVP wurde vorgeworfen sich damit nicht gegen fremde Richter,
sondern gegen das eigene Bundesgericht zu wenden. Betont wurde zudem die
Gefährdung schweizerischer Wirtschaftsinteressen. Die Verlässlichkeit der Schweiz
würde bei einer Annahme des Begehrens auf dem Spiel stehen. Völkerrecht helfe
zudem insbesondere Kleinstaaten, die ohne rechtliche Absicherung dem Recht des
Stärkeren ausgesetzt wären. 

Die Ständeräte der SVP sprachen sich für eine Annahme der Initiative aus, weil laut
Werner Hösli (svp, GL) die «Macht des Volkes» geschützt werden müsse; gemäss Peter
Föhn (svp, SZ) der zunehmenden Aushöhlung der Bundesverfassung durch
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internationale Bestimmungen Einhalt geboten werden müsse; oder der
Politikverdrossenheit begegnet werden müsse, die – so Alex Kuprecht (svp, SZ) – auch
deshalb wachse, weil «die Menschen das Gefühl haben [...], dass die da oben in Bern
sowieso machen, was sie wollen» – etwa bei der Umsetzung angenommener
Volksinitiativen. Gefordert sei deshalb ein «bisschen mehr 'Switzerland first'». 

Der Ständerat war sich also mehrheitlich einig darin, dass die Initiative abzulehnen sei.
Weniger einig waren sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter hingegen darüber,
ob die Normenkonflikte, die sich langfristig wohl noch häufen werden, gesondert
geregelt werden müssten, oder ob die so genannte Schubert-Praxis genüge. Zur Frage
stand folglich, ob man es wie bis anhin dem Bundesgericht überlassen wolle, zu regeln,
wann Landesrecht ausnahmsweise Völkerrecht vorgehen solle. Nicht wenige Voten
plädierten für den Gegenvorschlag Caroni. Letztlich setzte sich allerdings die
Überzeugung durch, dass auch der Gegenvorschlag eine «fausse bonne idée» sei, wie
sich Didier Berberat (sp, NE) ausdrückte. 

In ihrem Schlussvotum wollte Justizministerin Simonetta Sommaruga klarstellen, dass es
«grundfalsch» sei, das Völkerrecht mit Unterdrückung und Fremdbestimmung in
Verbindung zu bringen. Sie wies auf verschiedene Geschäfte hin, mit denen die
Problematik der Beziehung internationaler Verträge und innerstaatlichen Rechts
angegangen werde – so etwa eine Erweiterung des obligatorischen
Staatsvertragsreferendums oder die Anpassung der Symmetrie bei der Kündigung von
Staatsverträgen. Die Bundesrätin hielt zudem Gericht über das Parlament: Man habe in
der Debatte einige Male gehört, dass der Volkswille nicht richtig umgesetzt werde, diese
Kritik richte sich aber eigentlich an die Volks- und Kantonsvertretung. Das Parlament
habe ja bereits die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden, dass Landesrecht
gegenüber internationalem Recht der Vorrang gegeben werden solle. Und wenn es dies
nicht tue, dann habe es sicherlich gute Gründe dafür. Der Bundesrat empfehle die
Initiative insbesondere deshalb zur Ablehnung, weil sie starre Regeln fordere und so die
zahlreichen, heute bestehenden Möglichkeiten für pragmatische Einzelfalllösungen
beschneide. Das Begehren verspreche zwar Klarheit im Verhältnis zwischen
Landesrecht und internationalem Recht, schaffe aber grundsätzlich das Gegenteil,
nämlich Rechtsunsicherheit. Dies wäre freilich – so die Magistratin abschliessend –
auch beim diskutierten Gegenvorschlag der Fall. 

Nach rund vierstündiger Debatte schritt die kleine Kammer zur Abstimmung. Das
Stimmverhältnis von 27 zu 15 Stimmen für Nichteintreten auf den Gegenvorschlag
Caroni widerspiegelte den doch recht grossen Wunsch nach Klärung, während die
Initiative mit 36 zu 6 Stimmen letztlich recht deutlich zur Ablehnung empfohlen
wurde. 20

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Die Erneuerungswahlen des Grossen Rates im Kanton Waadt haben keine
Überraschungen gezeitigt. Hauptsächlich ging es um die Frage, wer die sechs Sitze der
Nationalen Aktion, welche nicht mehr kandidierte, erben würde. Am meisten konnten
die Grünen mit fünf Sitzgewinnen profitieren, womit sie auf 12 Mandate kamen. Der SP
gelang zwar eine Verbesserung des Wähleranteils, aber kein Mandatsgewinn; hingegen
konnte die PdA trotz weiterem Wählerschwund einen Sitz hinzugewinnen. Die
"Alternative socialiste verte" präsentierte im Gegensatz zu den Lausanner Stadtwahlen
im Jahre 1989 keine eigene Liste und verlor ihren einzigen Sitz. Im bürgerlichen Lager
ergaben sich bloss geringe Sitzverschiebungen: Einerseits gewannen die FDP ein und
die SVP zwei Mandate, andererseits verloren die Liberale Partei drei und die CVP einen
Sitz. Die schwache Stimmbeteiligung von 29,8% widerspiegelte das allgemeine
Desinteresse. Der Frauenanteil erhöhte sich auf 15,5%. 21

WAHLEN
DATUM: 04.03.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Wahlen in den 200 Sitze zählenden Grossen Rat des Kantons Bern ergaben einen
Linksrutsch, wobei die beiden bürgerlichen Regierungsparteien SVP und FDP mit 106
Sitzen die absolute Mehrheit halten konnten. Klare Siegerin war die SP, welche dank
einem um knapp 2 Prozentpunkte gestiegenen Wähleranteil sowie Listenverbindungen
mit der Freien Liste (FL) und mit linken Kleinparteien 8 Sitze gewinnen konnte; damit
erreichte die SP in Bezug auf die Sitzzahl das beste Wahlresultat seit 1974. Zehn der 21
neugewählten SP-Parlamentsmitglieder sind Frauen. Die gesamtschweizerisch zur GP

WAHLEN
DATUM: 29.04.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT
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gehörende Freie Liste konnte ihren Wähleranteil bei einer Verdoppelung ihrer Präsenz
in den Wahlkreisen von 5,9 auf 8,6% erhöhen; wegen zwei Mandatseinbussen in der
Stadt Bern gelang es ihr aber nicht, ihre Fraktionsstärke weiter auszubauen. Die Auto-
Partei konnte entgegen den Erwartungen nur einen Sitz (Bern-Stadt) erobern. Die FDP
büsste mit fünf Sitzen am meisten ein, die SVP konnte dagegen zwei Mandate gewinnen
und erhielt neu 71, blieb aber vom Spitzenresultat aus dem Jahre 1982 mit 78 Sitzen und
37,3% Wähleranteil weit entfernt. Erstmals konnten im Kanton Bern auch die 18- und
19jährigen wählen. Die Frauenvertretung erhöhte sich von 30 auf 35 und erreichte
damit einen Anteil von 17,5%. 22

Die Gesamterneuerungswahlen für den ausserrhodischen Kantonsrat, welche im
Majorzverfahren jeweils eine Woche nach der Landsgemeinde durchgeführt werden,
bestätigten die bestehende Zusammensetzung der Gruppierungen weitgehend. Da die
Parteien in diesem Kontext nur eine untergeordnete Rolle spielen, sind im 58köpfigen
Parlament nicht alle Vertreter klar einer Partei zuzuordnen. Nach Ansicht von Kennern
stehen aber etwa 50 Vertreter dem freisinnigen Lager nahe, vier der SP, zwei der CVP
und einer der SVP. Neu sind vier Frauen im Rat vertreten (6,9%). 23

WAHLEN
DATUM: 06.05.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Zu leichten Sitzverschiebungen zugunsten der SP und Umweltgruppen ist es auch bei
den Glarner Landratswahlen gekommen. Im achtzigköpfigen Parlament verfügen die
Grünen nun über drei Sitze (+2), was aber noch nicht zur Bildung einer eigenen Fraktion
reicht. Die Sozialdemokraten bauten ihre Position trotz massiv gesunkenem
Parteistimmenanteil von 13 auf 15 Mandate aus; sie konnten von der Ausdehnung des
Proporzwahlverfahrens auf das Glarner Hinterland und das Sernftal profitieren. Die
CVP musste zwei Sitzverluste hinnehmen, die beiden stärksten Parteien des Kantons,
die SVP und die FDP (je 23 Mandate), verloren je einen. Mit vier Landrätinnen — je einer
FDP-, SVP-, CVP und SP-Abgeordneten — stellen die Frauen wie bisher nur 5% der 80
Parlamentsmitglieder. 24

WAHLEN
DATUM: 10.06.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Eidgenössische Wahlen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Élections fédérales 2019

Des vagues vertes et violettes ont déferlé sur la Suisse lors des élections fédérales de
2019. En effet, celles-ci ont été marquées par la progression des partis écologistes et
par une meilleure représentation des femmes sous la coupole. Portés par la présence
de la question climatique dans le débat public, les vert.e.s sont passés de 13 à 35
parlementaires, et les vert'libéraux de 7 à 16. Les manifestations pour le climat ont
permis à ce thème d'occuper le devant de la scène au cours de la campagne. De
manière similaire, la grève des femmes du 14 juin 2019 a bénéficié d'une importante
couverture médiatique. Dans les urnes, cela s'est traduit par une augmentation
significative de la délégation féminine dans les deux chambres. 95 élues siégeront entre
2019 et 2023, contre 71 lors de la législature précédente.
En outre, la cuvée 2019 des élections fédérales s'est distinguée par un nombre record
de candidatures. 4'645 personnes ont brigué un siège au Conseil national, contre 3'788
en 2015. Cette augmentation s'explique notamment par l'abandon des parrainages: les
partis ont été exemptés de collecter des signatures pour présenter plusieurs listes.
Ainsi, de multiples listes «jeunes», «femmes», «écologistes», «seniors» ou encore
«innovation» ont été lancées. Avec divers apparentements, cela a permis à certain.e.s
de grignoter les pourcentages nécessaires à la conquête d'un siège supplémentaire.

Lors de l'élection au Conseil national, les vert.e.s ont récolté 13.2 pour cent des voix
(+6.1 points de pourcentage pp par rapport à 2015), franchissant ainsi pour la première
fois la barre symbolique des dix pour cent. Leurs cousins vert'libéraux se sont établis à
7.8 pour cent (+3.2pp). Les partis gouvernementaux ont fait les frais de cette
progression écologiste. Demeurant le premier parti du pays, l'UDC a cependant reculé à
25.6 pour cent (-3.8pp). Le PS a perdu 2pp pour s'établir à 16.8 pour cent, alors que le
PLR a engrangé 15.1 pour cent des suffrages (-1.3pp). En perte de vitesse constante

WAHLEN
DATUM: 17.04.2019
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depuis plusieurs années, le PDC s'est fait passer devant par les vert.e.s. Avec 11.4 pour
cent (-0.2pp), le parti démocrate-chrétien a réalisé le score le plus bas de son histoire.
Enfin, le PBD a aussi perdu des plumes, avec un score de 2.5 pour cent (-1.6pp). En
nombre effectif de mandats, 30 sièges sont revenus au groupe des vert.e.s, qui compte
également deux membres de l'extrême-gauche (+18 par rapport à 2015). Les socialistes
ont perdu 4 fauteuils mais en conservent 39. Les vert'libéraux obtiennent 16 mandats
(+9) et le PLR 29 (-4). 31 parlementaires composent le groupe du centre (25 PDC, 3 PEV
et 3 PBD), 5 de moins qu'en 2015. Malgré la perte de 12 sièges, le groupe UDC en
compte encore 55, y compris un représentant de la Lega et un de l'UDF. Avec ce
«Linksrutsch» («glissement à gauche»), les groupes UDC et PLR perdent la majorité
absolue qu'ils détenaient entre 2015 et 2019. 
Le vent de changement n'a en revanche pas atteint le Conseil des États. Favorisés par
l'élection au système majoritaire pratiquée dans tous les cantons sauf le Jura et
Neuchâtel, le PDC et le PLR demeurent les mieux représentés. Les démocrates-
chrétiens ont conservé leurs 13 fauteuils. Le PLR en a perdu un pour s'établir à 12
mandats. Les vert.e.s ont progressé au détriment du PS. En effet, les écologistes (5
sièges) ont récolté 4 sièges supplémentaires, tandis que les socialistes (9 sièges) ont dû
en abandonner 3. 6 sièges sont revenus à l'UDC (+1). Enfin, l'indépendant Thomas
Minder a conservé son siège pour le canton de Schaffhouse. 
L'étude électorale du FORS a révélé que le succès des vert.e.s était dû au soutien d'une
grande part de l'électorat socialiste. En effet, un tiers des électeurs et électrices des
vert.e.s avaient voté pour le PS en 2015. Globalement, le PES et le PVL ont bénéficié du
soutien d'un électorat jeune. De son côté, l'UDC a eu de la peine à mobiliser son
électorat, notamment car ses thèmes-phares, à savoir «l'immigration» et «l'asile»,
n'ont pas figuré en tête des problèmes jugés prioritaires par la population. Tandis que
le PLR a aussi eu des difficultés à mobiliser son électorat, le PDC a pu compter sur ses
fidèles. Pour le parti démocrate-chrétien, le bât blesse lorsqu'il s'agit de récolter des
voix au-delà de ses troupes. En outre, la vague verte a été plus forte dans les villes que
dans les campagnes. En revanche, pas de Röstigraben pour la progression écologiste,
qui se fait ressentir tant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Au Tessin, le
succès des écologistes a été moins retentissant. L'arc lémanique et la région zurichoise
ont connu les progressions les plus marquées des partis verts.
Poussé par son succès, le parti écologiste a revendiqué un siège au Conseil fédéral.
Cependant, la candidature de la présidente du parti Regula Rytz (BE) n'a pas été
couronnée de succès. Les partis bourgeois ont défendu le siège d'Ignazio Cassis et le
Conseil fédéral a été renouvelé dans son intégralité.

Par canton:
Appenzell Rhodes-Extérieures: CE, CN
Appenzell Rhodes-Intérieures: CE, CN
Argovie: CE, CN
Bâle-Campagne: CE, CN
Bâle-Ville: CE, CN
Berne: CE, CN
Fribourg: CE, CN
Genève: CE, CN
Glaris: CE, CN
Grisons: CE, CN
Jura: CE, CN
Lucerne: CE, CN
Neuchâtel: CE, CN
Nidwald: CE, CN
Obwald: CE, CN
Saint-Gall: CE, CN
Schaffhouse: CE, CN
Schwytz: CE, CN
Soleure: CE, CN
Tessin: CE, CN
Thurgovie: CE, CN
Uri: CE, CN
Valais: CE, CN
Vaud: CE, CN
Zoug: CE, CN
Zurich: CE, CN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Da die Äusserungen der Arbeitgeber und der Vertreter von FDP und SVP - insbesondere
auch die immer wieder vorgebrachte These, wonach die AHV kurz vor dem finanziellen
Kollaps stehe - vor allem in der älteren Bevölkerung bedeutende Ängste auslösten, griff
Bundesrätin Dreifuss schliesslich zu einem für schweizerische politische Verhältnisse
ungewohnten Mittel. Sie liess der Presse einen offenen Brief an die Bevölkerung
zukommen, in welchem sie das materielle Fundament der AHV bis über die
Jahrtausendwende hinaus als solide und für die Sicherung der Renten ausreichend
taxierte, weshalb sich ihrer Ansicht nach auch die Anhebung des Rentenalters der
Frauen im Rahmen der 10. AHV-Revision nicht aufdränge. Da der Gesamtbundesrat im
Vorjahr beschlossen hatte, sich entgegen seiner ursprünglichen Haltung dieser
Erhöhung des Rentenalters nicht zu widersetzen, sah sich Dreifuss dem Vorwurf der
bürgerlichen Parteien ausgesetzt, mit ihrer Initiative das Kollegialitätsprinzip verletzt zu
haben. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.05.1994
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Pour la droite et les associations patronales, la révision de l'AVS doit être susceptible
de répondre au problème du financement à long terme des prestations sociales, rendu
crucial en raison de la chute de la natalité (un nombre de plus en plus réduit de
personnes actives doit subvenir aux besoins d'un effectif grandissant de rentiers) et aux
considérations d'ordre financier. Ainsi, le PDC s'est prononcé en faveur d'un modèle de
l'AVS qui mettrait hommes et femmes sur un pied d'égalité, mais sans entraîner de
coûts supplémentaires. En d'autres termes, il s'agit d'instaurer la retraite à 64 ans pour
tous avec toutefois la possibilité d'une rente diminuée dès 62 ans.

Quant au PRD et à l'UDC, ils accordent la priorité au principe de la neutralité des coûts
et rejettent par conséquent toute solution entraînant une hausse des dépenses. Parmi
les propositions formulées par l'Union centrale des associations patronales figure le
relèvement de l'âge de la retraite à 66 ans, tant pour les hommes que pour les femmes.
Si elle reconnaît que sa proposition serait politiquement difficilement réalisable, elle a
cependant indiqué que ce passage ne s'effectuerait pas brusquement et qu'il devrait
être combiné avec l'importante question de la flexibilité de la retraite et de la
réalisation de l'égalité entre hommes et femmes. 27

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 29.09.1987
STÉPHANE HOFMANN

Suivant les recommandations du Conseil fédéral et des Chambres, le peuple a rejeté
l'initiative lancée par les Organisations progressistes (POCH) demandant qu'en
l'espace de trois ans l'âge ouvrant le droit à la rente AVS soit abaissé à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les femmes. Soutenue par le Parti du travail et le Parti
socialiste ouvrier, l'initiative précisait en outre que cet âge pouvait être ultérieurement
abaissé par voie législative, mais qu'il ne pouvait être relevé. En effet, les initiants
proposaient que l'âge donnant droit aux rentes soit atteint en deux étapes. La première
fixant la limite à 62 ans pour les hommes et 60 pour les femmes, la seconde devant
établir l'égalité entre homme et femme. Au cours du débat qui a précédé le scrutin
populaire, partisans et adversaires de l'abaissement de l'âge de la retraite ont tour à
tour invoqué des motifs d'ordre démographique, financier, économique et social pour
étayer leur argumentation.

Les opposants ont estimé que les conséquences financières de cette requête populaire
n'étaient supportables ni pour les salariés ni pour l'économie et pas davantage pour les
pouvoirs publics. L'acceptation de cette initiative aurait entraîné, selon le Conseil
fédéral, des dépenses supplémentaires de l'ordre de 2,1 milliards de francs par an.
Comme les initiants excluaient toute possibilité d'abaisser le montant des rentes, il en
aurait résulté, toujours selon les estimations du gouvernement, une augmentation des
prélèvements sur les salaires de 1,55% ainsi qu'un accroissement de la charge de la
Confédération et des cantons de 295 millions de francs. L'initiative aurait également eu
des répercussions d'ordre financier sur d'autres branches de la sécurité sociale,
notamment sur le régime des prestations complémentaires à l'AVS et sur la prévoyance
professionnelle. A propos du financement, les initiants ont tenu à rappeler que les
contributions de la Confédération avaient été réduites de 25 à 20% lors de la 9e

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.06.1988
STÉPHANE HOFMANN
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révision de l'AVS et ont suggéré que l'accroissement de la charge des pouvoirs publics
soit compensé par une diminution des dépenses militaires afin de n'entraîner aucune
augmentation des cotisations salariales. 
L'inexorable vieillissement de la population, conjugué à une espérance de vie en
constante augmentation, a permis aux opposants de présenter l'initiative comme
dangereuse pour le financement futur de l'AVS. En effet, l'évolution démographique de
la Suisse entraîne une détérioration du rapport entre cotisants et rentiers. Une baisse
de l'âge donnant droit à la rente constituerait à leurs yeux une mise en danger de la
sécurité sociale. Autre argument brandi par les opposants, la menace que fait peser
l'initiative sur la 10e révision de l'AVS.

L'aspect social et humain de l'âge de la retraite a également servi d'argument pour les
partisans comme pour les adversaires de l'initiative. Pour les premiers cités, un
abaissement de l'âge de la retraite permet une réelle amélioration de la qualité de la
vie, répond à une nécessité sociale et s'appuie sur un réel désir de nombreux salariés.
Quant aux seconds, ils ont souligné que, face à une espérance de vie toujours plus
longue, de nombreux travailleurs redoutent un retrait prématuré de la vie
professionnelle, signe pour eux d'une mise au ban de la société. 

Initiative visant à abaisser l'âge donnant droit à la rente AVS. Votation du 12 juin 1988
Participation: 42,0%
Non: 1 153 540 (64,9%) / 21 cantons 
Oui: 624 390 (35,1%) / 2 cantons (TI, JU)

Mots d'ordre:
Non: PRD, PDC, UDC, PLS, AdI, PEP, PES, AN, PA; Vorort, UCAP, USAM, USP, Assoc. suisse
des employés.
Oui: PSS, POCH, PST, Alliance verte; USS, CSCS, Confédération romande du travail.

L'analyse Vox réalisée à l'issue du scrutin a démontré que le souverain avait rejeté
l'initiative en raison des risques financiers qu'elle aurait pu entraîner. Pour les
opposants, la Suisse n'est pas assez riche pour supporter un accroissement du nombre
des personnes jouissant des rentes AVS. Toujours selon cette analyse, le déséquilibre
croissant entre le nombre de cotisants et celui des bénéficiaires des rentes a
également constitué un motif de rejet. La minorité qui s'est dégagée des urnes et les
motifs qui ont incité les votants à rejeter l'initiative, permettent cependant d'avancer
l'hypothèse suivant laquelle un relèvement de l'âge de la retraite serait mal perçue par
une large part de la population. Ce résultat peut conforter la position du Conseil
fédéral qui, malgré les pressions des milieux économiques, a refusé de procéder à un
relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes dans son programme pour la 10'
révision de l'AVS. 28

Soziale Gruppen

Asylpolitik

En mai 2015, le groupe UDC a déposé une initiative parlementaire appelée Pas de
prestation de l’État pour les personnes résidant illégalement en Suisse. Elle vise la
modification de l'article 12 de la Constitution, qui garantit le droit fondamental à
obtenir de l'aide dans des situations de détresse. A travers sa porte-parole Céline
Amaudruz, l'Union démocratique du centre entend faire dépendre ce droit à l'aide
d'urgence du titre de séjour. Ainsi, toute personne dont le permis de séjour est échu,
qui s'oppose à un renvoi ou ne coopère pas à son expulsion s'en verrait privée. Les
prestations d'urgence sont réglementées par la loi sur l'asile (LAsi), sont de la
compétence des cantons et sont réduites par rapport à l'aide sociale attribuée aux
autochtones et aux réfugiés reconnus. La Commission des institutions politiques du
Conseil national (CIP-CN) s'est opposée par 14 voix contre 6 et une abstention à
l'initiative. L'argument principal étant que la suppression de l'aide d'urgence n'aurait
pas d'effet incitatif pour les personnes de quitter le pays, mais risquerait plutôt de les
pousser à la criminalité ou à la clandestinité. Lors du débat en chambre basse, les
opposants à l'initiative ont souligné le caractère fondamental des premiers articles de
la Constitution, arguant que la suppression de l'aide d'urgence était une attaque à la
dignité humaine. Ces arguments ont convaincu 121 députés contre 64 et 4 se sont
abstenus. Tout le groupe UDC a voté en faveur de l'initiative, ainsi que le député

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Burkart, issu des rangs libéraux-radicaux. 29

Die im Frühjahr 2020 durchgeführte Vernehmlassung zur Änderung des Asylgesetzes –
angestossen durch eine parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) – ergab, dass die
Mehrheit der Stellungnehmenden die Möglichkeit begrüssten, zur
Identitätsüberprüfung von Asylsuchenden deren mobile Geräte zu nutzen. 24 von 25
stellungnehmenden Kantonen – alle mit Ausnahme des Kantons Neuenburg – sowie die
Parteien der CVP, FDP und SVP stimmten diesem Vorhaben im Grundsatz zu, da sie sich
davon eine effiziente Methode zur Identifizierung von Personen erhofften, für die keine
Identitätsdokumente vorliegen würden. Opposition erfuhr der Entwurf von den linken
Parteien und von den meisten stellungnehmenden interessierten Kreisen. Diese
erachteten die Massnahme als unverhältnismässigen Eingriff in die persönlichen
Grundrechte, vermissten eine gesetzliche Grundlage und bezweifelten darüber hinaus
die postulierte Effizienz eines solchen Vorgehens. Nicht zuletzt brachten sie
datenschutzrechtliche Bedenken vor. Fünf Kantone und die SVP setzten sich auf der
anderen Seite für die Möglichkeit einer zwangsweisen Abnahme der elektronischen
Datenträger ein. Der Entwurf der Kommission sah eine Mitwirkungspflicht, aber keinen
Zwang vor. Einige stellungnehmende Akteure, darunter auch der EDÖB, machten
deutlich, dass sie die Grundrechtskonformität im Falle eines Zwanges nicht mehr
gegeben sähen. Der EDÖB forderte etwa auch die Schaffung einer Gesetzesgrundlage
für die Bearbeitung personenbezogener Daten von Drittpersonen, da diese auch von
den zur Identitätserkennung unternommenen Auswertungen betroffen sein könnten. 
Die zuständige SPK-NR übernahm gewisse Empfehlungen aus der Vernehmlassung,
insbesondere datenschutzrechtliche Belange, und verabschiedete im Oktober 2020 mit
13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Vorlage an den Bundesrat. 30
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MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

Dans le domaine de la politique familiale, l'essentiel des préoccupations parlementaires
s'est concentré sur l'élimination, en deuxième lecture, des divergences relatives à la
révision du droit matrimonial. Au-delà des affrontements entre défenseurs
inconditionnels de la communauté conjugale traditionnelle et partisans de l'égalité des
droits personnels de chacun des époux, les débats ont été dominés par la volonté de
clore définitivement un dossier qui mobilise les énergies depuis près de cinq ans et
d'éviter le lancement de référendums éventuels. Les points d'accrochage se sont
principalement cristallisés autour du choix du nom de famille, du droit de cité et sur la
procédure de résiliation du bail ou l'aliénation du domicile familial. Les concessions ont
certes pris l'avantage sur les dissensions et le nouveau droit matrimonial a été mis sous
toit avec un soutien massif des Chambres. Toutefois, les lourdes menaces de
référendum qui ont plané sur les travaux du plénum ont fini par se concrétiser. Avant
même la fin des délibérations, un comité référendaire s'est constitué, réunissant
principalement des milieux extra-parlementaires de l'UDC, du PDC et du PRD et
emmené par le député Blocher (udc, ZH). Son initiative a d'ailleurs été désavouée par
son propre parti dont le groupe parlementaire soutient le nouveau droit matrimonial.
Les motivations des opposants sont d'abord d'ordre moral. Le passage d'une
conception patriarcale de la famille à celle fondée essentiellement sur la notion
d'époux partenaire, anticiperait sur la réalité et instituerait une protection abusive de
l'arbitraire individuel aux dépens de la communauté conjugale. En outre, le nouveau
régime légal de la participation aux acquêts et le nouveau droit successoral sont
considérés comme hostiles aux entreprises de type familial et aux exploitations
agricoles. De la contestation formelle au lancement officiel d'un référendum, le comité
a néanmoins attendu d'obtenir le soutien des milieux économiques. Au terme de longs
débats internes, l'Union suisse des arts et métiers s'est finalement ralliée aux raisons
économiques invoquées par le Comité suisse contre un droit de mariage inapproprié. —
Elle a été suivie par le bureau du Redressement national en dépit de l'hostilité
véhémente de sa base, la Ligue vaudoise et diverses chambres de commerce. Le front
référendaire s'est donc constitué avec peine, bon nombre d'organisations consultées
ont refusé de destabiliser un vaste projet, patiemment élaboré. Pour tenter de contrer
les attaques, une centaine de parlementaires ont constitué un groupe de travail avec
pour objectif d'informer le public sur les aspects controversés du nouveau droit tout
en s'efforçant de faire reconnaître ses avantages. Dans un même élan de solidarité, la
plupart des députés aux Chambres ont publié un Manifeste en faveur de la nouvelle loi
et l'Association suisse pour les droits de la femme s'est mobilisée pour parfaire
l'information des citoyens sur ses applications concrètes. 31
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

A l'occasion de la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019, la présidente du
Conseil national Marina Carobbio Guscetti (ps, TI) a souhaité marquer le coup. Elle a
proposé au bureau du Parlement de faire une grève éclair de 15 minutes, à 11h, le 14
juin. Sa proposition a été acceptée tacitement à l'unanimité par les membres du
bureau, mais combattue par une motion d'ordre Glarner (udc, AG). Ce dernier a profité
de son temps de tribune pour traiter les grévistes de «femmes frustrées qui n'ont pas
eu ce qu'elles voulaient dans la vie». Sa véhémente tirade n'a convaincu que 53
membres (2 ont voté contre et 2 se sont abstenu) de son parti et deux élus PLR. L'UDC
s'est montrée dès le départ opposée à la grève. Sa section féminine romande a
toutefois prévu une action, controversée, pour ce jour-là. Les femmes UDC organisent
en effet un banquet dont les bénéfices seront reversés à des associations anti-
avortement. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Aufgrund der stark diskutierten Forderung nach Gleichberechtigung der Frau wirkte in
der Frage der gleichen Ausbildung für Knaben und Mädchen ein kräftiger
Reformdruck. Obwohl die entsprechenden Gesetze in Revision sind, boykottierten in
Zürich einige Schülerinnen den obligatorischen hauswirtschaftlichen Fortbildungskurs
und beriefen sich in ihrer Rechtfertigung auf den angenommenen
Verfassungsgrundsatz der gleichen Rechte von Mann und Frau. Im Jura wurde freilich
eine junge Frau mit Gefängnis bestraft, weil sie sich geweigert hatte, das
hauswirtschaftliche Obligatorium zu besuchen. Im Kanton Zug entsprach der
Regierungsrat parlamentarischen Vorstössen und erliess versuchsweise eine neue
Stundentafel für die Sekundarstufe, in der ein Grundkurs in Hauswirtschaft für beide
Geschlechter obligatorisch ist. In Luzern startete der VPOD eine Volksinitiative «Gleiche
Grundausbildung für Mädchen und Knaben», und der Solothurner Regierungsrat
unterstützte eine im Vorjahr eingereichte entsprechende Initiative. Auch bei der
Revision des Aargauer Schulgesetzes wurde der Fragenkomplex des
geschlechtsspezifischen Unterrichts heftig diskutiert. Nach einem Rückzugsgefecht der
SVP wurde schliesslich der Antrag der Regierung auf gesetzliche Verankerung des
gleichen Fächerangebotes gutgeheissen und durch die anschliessende
Volksabstimmung sanktioniert. 33

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.12.1981
JÜRG FREY

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

Um die Wahlchancen von Frauen im Herbst 1999 zu verbessern, stellten sich die
Frauen der FDP, CVP, SVP, SP, GPS und EVP hinter das von der Eidgenössischen
Frauenkommission (EFK) lancierte 12-Punkte-Manifest «Mehr Frauen ins Parlament!»,
das u.a. mehr Unterstützung der Frauen im Wahlkampf, die Förderung von
Gleichstellungsbemühungen sowie spezifische Frauenstrukturen und
Frauenbeauftragte in den Parteien forderte. 34
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Grosse Parteien

Die SVP verabschiedete an der Delegiertenversammlung in Freiburg vom 16. Februar ihr
Parteiprogramm 91. Im über 60 Seiten umfassenden Dokument wurden sämtliche für
die SVP wesentlichen Politikbereiche abgehandelt, wobei sich die Partei in den Fragen
der europäischen Integration sowie in der Aussen- und Sicherheitspolitik einen
grossen Interpretationsspielraum liess. Herausstechend war die Forderung nach einem
Gemeinschaftsdienst für Männer und Frauen. In den Bereichen Asyl- und
Ausländerpolitik und Drogen zeigte die SVP eine restriktive Haltung. In der Frauenpolitik
konnten zwar das Lohngleichheitsgebot für Mann und Frau sowie ein gesetzliches
Diskriminierungsverbot bei einer Mehrheit Gnade finden, eine Quotenregelung für die
Besetzung von wichtigen Parteigremien wurde hingegen abgelehnt. 35
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